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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Die SIK-SR verlangte im März 2021 als Ergänzung zum Bundesratsbericht
«Professionalisierungsanreize für religiöse Betreuungspersonen» in Erfüllung des
Postulats von Maja Ingold (evp, ZH; Po. 16.3314) in einem weiteren Postulat eine
Abklärung zur Frage, wie Imame in der Schweiz, die im Rahmen von religiösen Reden
«terroristisches oder gewalttätig-extremistisches Gedankengut verbreiten», besser
überprüft werden können. Konkret sollen die Vorteile eines Bewilligungsverfahrens für
Imame, ein Imam-Register sowie ein Finanzierungsverbot für Moscheen aus dem
Ausland geprüft werden.  Der Bundesrat empfahl im Mai 2021 die Annahme des
Postulats, der Ständerat stimmte dem in der Sommersession 2021 stillschweigend und
diskussionslos zu. Wie die SIK-SR in ihrer Medienmitteilung vom März 2021 ausführte,
reichte sie gleichzeitig noch ein weiteres Postulat ein, welches vom Bundesrat eine
Überprüfung allfälliger Gesetzeslücken bezüglich sogenannter «Hassrede» und der
«Einfuhr und Verbreitung von extremistischem Propagandamaterial» (Po. 21.3450)
einforderte. Dieses wurde, trotz der Empfehlung zur Ablehnung seitens des Bundesrats,
ebenfalls diskussionslos vom Ständerat angenommen. 1

POSTULAT
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN

Kirchen und religionspolitische Fragen

Ein Postulat Ingold (evp, ZH) erbittet einen Bericht, in welchem mögliche Massnahmen
bezüglich der Ausbildungsvoraussetzungen für Imame aufgezeigt werden sollen. Mit
deren Hilfe soll man den Schutz vor islamistischen Missionierungsversuchen angehen
können – zu Gunsten der Förderung des Integrationspotenzials im Umgang mit
muslimischen Jugendlichen. Ingold spricht den Imamen bezüglich der Funktionalität
des interreligiösen Zusammenlebens und in der Verhinderung der Kultivierung von
Parallelgesellschaften eine bedeutende Schlüsselrolle zu. Dies könne aber nicht
sichergestellt werden, wenn erzkonservative Import-Imame – zumeist von ihren
Herkunftsländern finanziert und mit Schweizer Werten und Gepflogenheiten nicht
vertraut – diese Rolle übernehmen. Daher brauche es sowohl theoretische als auch
praktische Lehrgänge für Imame.
Der Vorstoss stand bereits in der Herbstsession 2016 ein erstes Mal zur Diskussion und
wurde vom Bundesrat zur Annahme beantragt. Yvette Estermann (svp, LU) aber
bekämpfte diesen, weshalb die Debatte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
wurde. Auch in der Frühjahrssession 2017, in welcher die Debatte erneut aufgegriffen
wurde, beharrte Estermann auf ihrer Position. Sie argumentierte, dass ein solcher
Bericht nichts bringe, solange die Schweiz bereitwillig Errungenschaften wie ihre
eigenen Gesetze und die Meinungsäusserungsfreiheit zu Gunsten falscher Solidarität
und übertriebener Toleranz aufgebe. Um sich dieser Sache annehmen zu können,
brauche es wieder vermehrt Zutrauen, und dieses habe sie auch: In unsere heutigen
Gesetze, aber auch in nachfolgende Generationen; dass diese vielleicht wieder den Mut
aufbringen werden, ihre Meinung zu äussern und ihrem Gegenüber zu vermitteln, was
sich für unser Land gehöre und was nicht. Die Vorlage wurde schliesslich trotz ihres
Einwandes im Nationalrat zur Abstimmung gebracht und dort mit 90 zu 87 Stimmen bei
zwei Enthaltungen angenommen. 2

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
MELIKE GÖKCE

In Erfüllung eines im März 2017 vom Nationalrat angenommenen Postulats von Maja
Ingold (evp, ZH) veröffentlichte der Bundesrat im August 2021 den Bericht zu
Professionalisierungsanreizen für religiöse Betreuungspersonen. Der Bericht hatte
entsprechend das Ziel auszuarbeiten, «ob und inwiefern das inkludierende Potenzial
islamischer Betreuungspersonen durch Ausbildungsvorgaben gefördert und nutzbar
gemacht werden kann». Die ZHAW, welche die Studie im Auftrag des BJ und des SEM
durchführte, stellte grundlegend fest, dass der Einfluss und die Reichweite von Imamen
durch die Öffentlichkeit überschätzt werde. So spielten Moscheen und islamische
Betreuungspersonen eine Nebenrolle in sogenannten «Radikalisierungsphänomenen»,
wodurch es wenig zielführend sei, sich auf die Ausbildung von Imamen zu
konzentrieren, um dieses Problem anzugehen. Die Studie fokussierte sich auf drei
Schwerpunkte, von welchen der Bundesrat insgesamt 12 Erkenntnisse im Umgang mit

POSTULAT
DATUM: 18.08.2021
SARAH KUHN
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religiösen Betreuungspersonen und 6 konkrete Handlungsempfehlungen ableitete.
Der erste Punkt drehte sich um die von der Postulantin verlangten
Weiterbildungsmöglichkeiten für islamische Betreuungspersonen. Hier zeigte der
Bericht etwa auf, dass vom Staat vorgegebene Ausbildungsvoraussetzungen für Imame
weder zielführend noch rechtlich umsetzbar seien. Die religiöse Neutralität des Staates
verbiete jegliches staatliches Eingreifen in Angelegenheiten von privatrechtlich
organisierten Religionsgemeinschaften. Zudem hätten sich die Änderungen des AIG von
2019, welche Zulassungsvoraussetzungen für religiöse Betreuungspersonen aus
Drittstaaten definierte, bisher gut bewährt. Dazu gehörten etwa Kenntnisse der
Landessprache entsprechend der Region, in der die betreffende Person arbeitet, sowie
eine gewisse Vertrautheit mit dem gesellschaftlichen und rechtlichen Wertesystem der
Schweiz. Eine erneute Revision sei hier aus Sicht des Bundesrates nicht angezeigt.
Der zweite Schwerpunkt lag auf der Einbindung von privatrechtlich organisierten
Religionsgemeinschaften in der Seelsorge in öffentlichen Institutionen. 
Zum einen würde dies dem Bund die Möglichkeit geben, staatliche Voraussetzungen zur
Zulassung als Seelsorgerin oder Seelsorger aufzustellen – wie etwa einen Abschluss
einer Weiterbildung in diesem Bereich – und dadurch Professionalisierungsanreize
schaffen. Zum anderen könnte man so dem Anspruch der Bewohnenden von
Institutionen und Einrichtungen auf Seelsorge, welche ihrer religiösen Zugehörigkeit
entspricht, gerecht werden. Dabei sollten auch Institutionen des Bundes einbezogen
werden, wie die Armee oder Bundesasylzentren. In der Armee seien mittlerweile auch
Religionsgemeinschaften, die nicht öffentlich-rechtlich anerkannt sind, in das
Seelsorge-Angebot eingebunden. In Bundesasylzentren fehle es derzeitig noch an einer
ähnlichen Lösung, es habe jedoch bereits erste erfolgreiche Pilotversuche einer
muslimischen Seelsorge in Bundesasylzentren gegeben. Der Bundesrat wolle daher
prüfen, ob diese flächendeckend eingeführt und finanziert werden könne.
Als letzter Punkt zeigte der Bericht auf, dass es zentral sei, den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaften und den Kantonen sowie
zwischen den Behörden zu intensiveren, auszubauen und allenfalls zu
institutionalisieren. Dies sei in Anbetracht der zunehmenden Religionsdiversität und
dem demographischen Wandel von besonderer Bedeutung. Entsprechend unterstützte
der Bundesrat die Schaffung von Fachstellen für Religionsfragen.
Zum Schluss betonte der Bundesrat, dass dieser Bericht nicht abschliessend sei und
dass im Rahmen des Postulats der SIK-SR zu Imamen in der Schweiz weitere relevante
Aspekte dieses Themenbereichs untersucht würden.
Mit diesem Bericht erachtete der Bundesrat das Postulat von Maja Ingold als erfüllt. Der
Nationalrat schrieb es in der Sommersession 2022 ab. 3

1) AB SR, 2021, S. 697; Medienmitteilung Sik-SR vom 26.3.21
2) AB NR, 2016, S. 1801; AB NR, 2017, S. 450ff; NZZ, 16.3.17; Lib, 17.3., 18.3.17
3) BBI, 2021 858 (S. 27); Bericht BR vom 18.08.2021
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